
Opferschutz

Informationen für Betroffene

Körperverletzung



Polizeilicher Opferschutz

Sie wurden verletzt und gedemütigt? 

Holen Sie sich Rat und Hilfe: 
» Melden Sie den Vorfall der Polizei! 

Wenn Sie durch eine andere  
Person verletzt worden sind, 
gehen Sie zur Polizei und erstatten 
Sie Strafanzeige. Sie können sich 
dabei in der Regel von einer  
verwandten oder bekannten  
Person und/oder von einem 
Rechtsbeistand begleiten lassen.
Bei akuter Bedrohung wählen 
Sie 110!

» Prägen Sie sich nach Möglichkeit 
Aussehen und Bekleidung des 
oder der unbekannten Täter oder 
Täterinnen ein sowie besonders 
auffällige Merkmale. Dazu  
gehören zum Beispiel Brille,  
Tätowierung und Frisur. So  
können Sie dazu beitragen, den 
oder die Täter beziehungsweise 
Täterinnen zu fassen.



Polizeilicher Opferschutz

» Lassen Sie Ihre Verletzungen  
medizinisch behandeln und  
dokumentieren! 
Dies kann sowohl im Strafverfahren 
als Beweismittel als auch für die 
Durchsetzung Ihrer Schadensersatz- 
und Schmerzensgeldansprüche 
wichtig sein. 

» Holen Sie sich Hilfe! 
Körperverletzungen können 
Betroffene in eine Ausnahme- 
situation versetzen. Unter 
Umständen sind Sie psychisch 
belastet. Die Polizei vermittelt 
Ihnen Kontakte zu Hilfe- 
einrichtungen und Beratungs- 
stellen.

Weitere Informationen finden Sie 
unter: 
www.polizei-beratung.de/ 
opferinformationen.html



O
S

C
A

R
 C

H
A

R
LI

E 

Mit freundlicher Empfehlung

Weitere Infos: www.polizei-beratung.de

HERAUSGEBER: 
PROGRAMM POLIZEILICHE 
KRIMINALPRÄ VENTION
DER LÄNDER UND DES BUNDES

Zentrale Geschäftsstelle
Taubenheimstraße 85, 70372 Stuttgart

Informationen zum Thema Körperver-
letzung und Opferschutz sowie vor-
beugende Maßnahmen erhalten Sie 
kostenlos bei den (Kriminal-)Polizei-
lichen Beratungsstellen und im Internet 
unter:
www.polizei-beratung.de/
opferinformationen.html
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